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RS OGH 1997/4/25 Bkv4/96, Bkv5/01
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.04.1997

Norm

RAO §1 Abs2 litc

RAPG §2

Rechtssatz

Es besteht - verfassungskonform interpretiert - kein sachlich zu rechtfertigender Grund dafür, einen Magister der

Rechtswissenschaften, der diesen akademischen Grad nach Absolvierung des Diplomstudiums nach der neuen

Studienordnung erworben hat, zur Ausübung der Rechtsanwaltschaft zuzulassen, einen Magister der

Rechtswissenschaften aber, der diesen Grad aufgrund des absolvierten Studiums nach der alten Studienordnung

erworben hat, davon auszuschließen. Eine derartige, sachlich nicht gerechtfertigte Di9erenzierung kann dem

Gesetzgeber nicht unterstellt werden.
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